
Bleiben Sie mobil

Ärztliche Gutachten 
bei Erkrankungen

TÜV®



In der Regel erhalten Sie von der Fahrerlaubnisbehörde 
ein Schreiben, in dem Sie aufgefordert werden, ein 
ärztliches Gutachten vorzulegen. Sie wählen eine 
von unseren über 50 Begutachtungsstellen aus  
(auf der Rückseite ist ein Link, der zu einer Übersicht 
führt) und teilen der Behörde Ihre Entscheidung mit. 
Wir erhalten den Untersuchungsauftrag und die 
Führerscheinstelle teilt uns mit, warum die Untersu-
chung durchgeführt werden soll.

Bitte bringen Sie alle medizinischen Berichte, Befunde 
und Entlassungsbriefe am Untersuchungstag mit, 
damit die Ärztin bzw. der Arzt einen schnellen  
Überblick erhält.

Die Untersuchung erfolgt bei uns ausschließlich 
durch spezialisierte Ärztinnen und Ärzte, die mit  
verkehrsmedizinischen Fragestellungen vertraut 
sind. So stellen wir eine faire und objektive Begut-
achtung und Beratung sicher und unterstützen Sie 
bei der Erhaltung oder Erlangung Ihrer persönlichen 
Mobilität.

Tatkräftige Unterstützung.

 Was Sie in einem solchen Fall benötigen, ist vor allem 
eines: professionelle Unterstützung. Besonders wenn 
Sie auf Ihre Automobilität aus gesundheitlichen oder 
beruflichen Gründen angewiesen sind.

Gut zu wissen, dass TÜV NORD Ihnen als starker und 
unabhängiger Partner mit jahrzehntelanger  
Erfahrung nicht nur ein faires Gutachten garantiert, 
sondern auch, dass sämtliche Möglichkeiten zur 
Erhaltung Ihrer Automobilität ausgeschöpft werden. 
Zum Beispiel indem wir prüfen, ob bestehende  
Eignungsmängel durch Auflagen und Beschränkun-
gen ausgeglichen werden können.

Es gibt viele Gründe, warum ein ärztliches Gutachten 
von der Fahrerlaubnisbehörde verlangt wird. Hierzu 
gehören unter anderem:

Mobil trotz Erkrankung: 
Ihr Weg zum ärztlichen Gutachten

 Herz- und Gefäßerkrankungen

 Zuckerkrankheit

 Krankheiten des Nervensystems

 psychische Erkrankungen

 Auffälligkeiten im Zusammenhang mit Alkohol, 
   Betäubungsmitteln, psychoaktiv wirkenden Stoffen 
   und Arzneimitteln



Auch um die Kosten für einen elektrisch angetrie-
benen Rollstuhl von Ihrer Krankenkasse erstattet 
zu bekommen, benötigen Sie häufig ein ärztliches 
Gutachten mit psychologischer Überprüfung der 
Leistungsfähigkeit. 

Die Untersuchung soll Aufschluss geben, ob Sie einen 
Elektrorollstuhl dauerhaft mit der erforderlichen 
Sicherheit im öffentlichen Verkehr führen können.

Das Medizinisch-Psychologische Institut von  
TÜV NORD verfügt über eine langjährige Erfahrung 
bei der Untersuchung von Elektrorollstuhlfahrerinnen 
und Elektrorollstuhlfahrern.

Speziell für Rollstuhlfahrer: 
Prüfung der Leistungsfähigkeit

Kostenlose  
Service-Rufnummer
0800 888 3369

Medizinisch-Psycholgoisches Institut

Am TÜV 1, 30519 Hannover

Wir beraten Sie gern – kompetent, schnell und un-
kompliziert. Rufen Sie einfach bei einer Begutach-
tungsstelle in Ihrer Nähe an und informieren Sie sich, 
welches Angebot am besten für Sie geeignet ist:  
www.tuev-nord.de/mpi-ansprechpartner

https://www.tuev-nord.de/de/privatkunden/verkehr/psychologie-medizin-mpu/mpu/mpu-gutachten/ansprechpartner-vor-ort/

